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Die Kenntnis der Gesetze der betreffenden Zeit wird für
die Untersuchung des Rechtsinhaltes wichtig sein; sie kann
aber nicht entscheidend sein, denn die Gesetze sagen uns
nur, wie sich das Recht nach der Absicht des Gesetzgebers
gestalten sollte — die Wirklichkeit, das praktische Rechts¬
leben ist oder kann mindestens anders sein als das Gesetz,
und dieseWirklichkeit des Rechtslebens und damit das wirk¬
liche Echtheitskriterium lernen wir aus dem Rechtsinhalt
der Urkunden kennen.
Während die Untersuchung der äußeren Merkmale nur

an der Hand der Originale oder mindestens genauer Nach¬
bildungen möglich ist und die Erforschung der inneren Merk¬
male mindestens genauer Abschriften bedarf, kann die
Untersuchung des Rechtsinhaltes bis zu einem gewissen
Grade auch schon auf Grund von Auszügen und Zitierungen
in Angriff genommen werden.

Y. Der Sachinhalt.
Trotzdem der wesentliche Inhalt der Urkunden rechtlicher

Natur ist, enthält jede Urkunde daneben oder gerade auch
im engsten Zusammenhang mit dem Rechtsinhalt eine Reihe
von Angaben, die man unter der Bezeichnung Sachinhalt
zusammenfassen kann. Es handelt sich hier einmal um die
Tatsachen und Ereignisse, die in der Narratio erzählt
werden; ferner gehört hierher die Bestimmung der in der
Urkunde genannten Orte und die Untersuchung aller jener
Sachen, Gegenstände und Worte, die nicht bereits früher
etwa im Zusammenhang des Rechtsinhaltes behandelt
wurden.
Die Untersuchung des Sachinhaltes wird zunächst im

engsten Anschlüsse an die Methoden und Ergebnisse der
vorübergehenden Stufen zu erfolgen haben; sie wird aber
dann in ganz besonderem Maße auch die Ergebnisse und
Hilfsmittel der verschiedensten Gebiete der Geschichts- und
Sprachwissenschaft, ja mitunter auch der Naturwissenschaf¬
ten heranzuziehen haben.
In den Bereich des Sachinhaltes gehört auch die Unter¬

suchung der Datierungsmerkmale, nachdem die Da-
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